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Einleitung 

Am 7. Dezember 2017 hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS) nach einer mehrjährigen Konsul-

tationsphase das überarbeitete Rahmenwerk „Basel III: Finalising post-cri-

sis reforms“1 zur (standardisierten) Berechnung der risikogewichteten Ak-

tiva und Capital Floors in der finalen Fassung verabschiedet. Der Veröffentli-

chung war eine mehrjährige Konsultationsphase vorausgegangen, die 

separat für die unterschiedlichen Themenbereiche durchgeführt wurde. 

Vom BCBS wird die Verabschiedung des Regelwerks offiziell als Abschluss 

des Basel-III-Pakets bezeichnet, wohingegen am Markt mit Blick auf die 

weitreichenden Änderungen vielfach die Bezeichnung „Basel IV“ gewählt 

wird. Der Ausschuss wollte wohl auch den Eindruck vermeiden, dass die 

neuen Regeln als frühzeitige Nachbesserung des Ende 2010 verabschiede-

ten Regelwerks zu verstehen seien.  

Tatsächlich sind die jüngsten Publikationen in weiten Teilen komplementär: 

Während in der ersten, unmittelbar durch die Finanzmarktkrise geprägten 

Phase die Definition des Eigenkapitals, die Festlegung von Mindestkapital-

quoten und die Liquiditätskennzahlen im Mittelpunkt standen, widmet sich 

das neue Paket insbesondere der Risikomessung und dem Zusammenspiel 

von standardisierten und internen Messverfahren. Nur in wenigen Bereichen 

werden 2010 eingeführte oder geänderte Regeln durch „Basel IV“ modifi-

ziert. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass zum Gesamt-

komplex Basel III/Basel IV auch die Veröffentlichungen des BCBS zu den 

Marktpreisrisiken und zum Verbriefungsregelwerk sowie weitere Publikatio-

nen gehören. Zur Umsetzung dieser Regelungen im europäischen Raum lie-

gen, z.B. in Form der CRR II, teilweise bereits konkrete Entwürfe vor.2 

Noch nicht enthalten sind neue Regelungen in Bezug auf die Behandlung 

von Forderungen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken. Hierzu hat 

der Basler Ausschuss jedoch zeitgleich einige Vorschläge separat zur Dis-

kussion gestellt. Die Neuregelung der Eigenmittelanforderungen ist somit 

noch nicht abgeschlossen.3 

Mit dem im Dezember 2017 beschlossenen Regulierungspaket soll eine 

transparente und vergleichbare Berechnung der Kapitalanforderungen er-

reicht werden, ohne Einbußen bei der Risikosensitivität zu erleiden. Hierzu 

werden bei den Standardansätzen differenziertere Betrachtungsweisen für 

die Bewertung der Risikopositionen eingeführt. Zugleich erhöht sich die Be-

deutung der Standardansätze durch die eingeschränkte Anwendbarkeit 

bankinterner Modelle sowie durch den auf die Standardansätze referenzie-

renden Output-Floor. 

Die neuen Vorschriften beziehen sich auf sämtliche Risikoarten und betref-

fen alle Banken – ungeachtet der Größe und des Geschäftsmodells. Banken, 

die derzeit die regulatorischen Eigenmittelanforderungen mit Hilfe interner 

Modelle ermitteln, sind aufgrund des Floors von den Neuerungen in beson-

derem Maße betroffen.  

                                                

 

1 Vgl. https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf.  
2 Vgl. https://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm für eine vollständige Auf-

listung der relevanten Dokumente. Siehe hierzu auch Deloitte White Paper Nr. 77 
„Kommissionsvorschlag CRR II/CRD V“. 

3 Vgl. https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.htm. 

Abschluss der Überarbeitung der 
aufsichtlichen Anforderungen an 
Eigenkapital und Liquidität 

Relevanz ausnahmslos für alle  
Institute 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf
https://www.bis.org/bcbs/basel3/compilation.htm
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/WP_77_CRRII.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.htm
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Aus den beschlossenen Modifikationen ergeben sich dabei nicht nur Heraus-

forderungen in Bezug auf die konkrete Umsetzung der neuen Anforderun-

gen im Rahmen der Risikoermittlung. Im Fokus dürften vielmehr auch mit 

Blick auf die veränderten Kapitalanforderungen strategische Fragestellun-

gen beispielsweise im Hinblick auf bestehende Geschäftsfelder oder die 

Sinnhaftigkeit einer Weiterentwicklung von internen Modellen stehen. Diese 

machen eine frühzeitige Analyse der Neuerungen erforderlich. 

Das Inkrafttreten der neuen Regelungen ist für 2022 vorgesehen. Die quan-

titativen Auswirkungsstudien von BCBS und EBA4 lassen zum Teil signifi-

kante Veränderungen des Eigenkapitalbedarfs erwarten. Da die Ausschläge 

in beide Richtungen gehen, bieten sich einzelnen Instituten durch die neuen 

Regeln gegebenenfalls aber auch neue Geschäftspotenziale.  

Mit Hilfe der Datenerhebung der EBA, die im 3. Quartal 2018 durchgeführt 

wird, möchte die EU-Kommission ein besseres Verständnis der Auswirkun-

gen von Basel IV auf die Institute erlangen. Im Ergebnis könnte es in einer 

zukünftigen „CRR III“ Unterschiede zwischen den Beschlüssen des Basler 

Ausschusses und dem anzuwendenden Recht geben. Ein Kommissions-Ent-

wurf der CRR III wird indes wohl nicht vor 2020 vorliegen. 

Risikosensitivere Ausgestaltung der Standardansätze 

Das verabschiedete Reformpaket beinhaltet eine Überarbeitung der Stan-

dardansätze für Kredit-, CVA- und operationelle Risiken. Dabei basieren die 

neuen Vorgaben im Wesentlichen auf den jeweils letzten Konsultationsvor-

schlägen, wenngleich an verschiedenen Stellen Anpassungen vorgenommen 

wurden.  

Kreditrisikostandardansatz 

In Bezug auf das Kreditrisiko als die wesentliche Risikoart im Bankensektor 

wird dem Ziel der erhöhten Risikosensitivität primär durch eine differen-

zierte Aufteilung der Forderungsklassen Rechnung getragen. Insbesondere 

erfolgt bei der Ableitung des Risikogewichts zukünftig nicht mehr nur eine 

Differenzierung nach Art des Schuldners, sondern auch nach dem Zweck 

der Finanzierung. Beispielsweise wird die Forderungsklasse Unternehmen 

zukünftig in Anlehnung an den IRBA in herkömmliche Unternehmensforde-

rungen und Spezialfinanzierungen aufgeteilt. Im Bereich der Immobilienkre-

dite kommt für die Risikogewichtung dem Loan to Value (LTV) unter Beibe-

haltung der Möglichkeit des Forderungsplittings besonderes Gewicht zu. 

Sofern bei der Ermittlung des Risikogewichts auf externe Ratings zurückge-

griffen wird (es steht in nationalem Ermessen, externe Ratings zuzulassen), 

muss mit angemessener Sorgfalt („due diligence“) überprüft werden, ob das 

Risikogewicht das tatsächliche Risiko widerspiegelt. 

                                                

 

4 Vgl. https://www.bis.org/bcbs/publ/d426.pdf und http://www.eba.europa.eu/risk-
analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise. 

Verwendung externer Ratings 
nach nationalem Ermessen  
weiterhin zulässig 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d426.pdf
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise
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Forderungsklasse/ 

Themenkomplex5 
Wesentliche Aspekte 

Sovereigns, Central 
Banks, Public Sector  
Entities etc. 

• Keine inhaltliche Änderung 

• Grundsätzliche Überarbeitung folgt eigenständigem Zeitplan 

• Diskussionspapier im Dezember 2017 veröffentlicht 

Banks • Externe Ratings können voraussichtlich genutzt werden 

• Ohne verwendungsfähiges Rating wird die Einhaltung regulato-
rischer Kennzahlen (Leverage Ratio, Liquidität, Kapitalquote 
etc.) zur Ableitung des Risikogewichts herangezogen 

Covered Bonds • Die Forderungsklasse „Covered Bonds“ wird auf Basler Ebene 
neu eingeführt (in der CRR bereits lange enthalten) 

• Risikogewichte können Werte zwischen 10 % und 100 %  
annehmen 

Corporates • Externe Ratings sind zulässig (nationales Ermessen) 

• Sofern externe Ratings nicht genutzt werden dürfen, erhalten 
als „Investment Grade“ klassifizierte Unternehmen ein Risiko-
gewicht von 65 % 

• Nicht geratete KMUs erhalten ein einheitliches Gewicht von 
85 % 

Specialised Lending • Die neue Forderungsklasse im KSA für Projekt-, Objekt- und 
Commodities-Finanzierungen, jedoch ohne Immobilienbezug  

• Risikogewichte i.d.R. höher als allgemeine Unternehmensfinan-
zierungen 

Subordinated Debt,  

Equities and other  
capital instruments 

• Deutlicher Anstieg der Risikogewichte für Beteiligungen  

(bis zu 400 %, i.d.R. mind. 250 %) 

• 150 % Risikogewicht für nachrangige Forderungen 

Residential  
Real Estate 

• Maßgeblich für das Risikogewicht ist die Loan-to-Value-Ratio 
(LTV, Verhältnis des Kreditbetrages zum Wert der Immobilie 
bei Vertragsbeginn) 

• Höhere Risikogewichte für Forderungen, deren Cashflow von 
der finanzierten Immobilie abhängt 

• Realkreditsplitting bleibt nach nationalem Ermessen möglich, 
unterliegt aber bestimmten Anforderungen 

• Zusätzliche Anforderungen (u.a. Fertigstellung des Objekts,  
sofern nicht selbstgenutzt) 

Commercial  
Real Estate 

• Ermittlung des Risikogewichts differenziert wie bei Wohnimmo-
bilien nach LTV und Quelle des Cashflows 

• Realkreditsplitting analog Wohnimmobilien geregelt 

• Zusätzliche Anforderungen (u.a. Fertigstellung des Objekts) 

Land Acquisition,  

Development and  
Construction 

• Ergänzung einer neuen Unterklasse für Grunderwerb und  

Immobilienprojekte 

• Risikogewicht i.d.R. 150 % (100 %, wenn bereits zu großen 
Teilen Vorverträge mit Enderwerbern vorliegen) 

Retail • Unterteilung in zwei Forderungsklassen: Regulatory Retail  
(Risikogewicht 75 %) und Other Retail Exposures  
(Risikogewicht 100 %) 

• Der Kreditnehmer muss eine natürliche Person oder ein Klein-
unternehmen sein 

• KMUs können bei Erfüllung der Kriterien in die Klasse „Regula-
tory Retail“ fallen; Bei Nichterfülung der Kriterien werden sie 
als KMU in der Forderungsklasse „Corporates“ berücksichtigt 

Währungs- 

Multiplikator 

• Bei Forderungen mit einem Währungs-„Mismatch“ in den  

Klassen Retail oder Residential Real Estate erhöht sich das  
Risikogewicht um den Faktor 1,5 (bis zu einer Obergrenze  
von 150 %) 

Tabelle 1: Wesentliche Änderungen im KSA 

                                                

 

5 Aktuell liegt noch keine offizielle Übersetzung der Basler Beschlüsse vor. Die For-
derungsklassen werden daher mit der englischen Bezeichnung benannt. 
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Sofern externe Ratings nicht verwendet werden dürfen oder kein verwen-

dungsfähiges Rating vorliegt, muss in der Forderungsklasse Banken geprüft 

werden, ob bei der Gegenpartei bestimmte Kriterien erfüllt sind. Die Ablei-

tung des Risikogewichts erfolgt auf Basis von Qualitätsstufen („grades“). 

Für Forderungen an Institute mit einer besonders guten CET1-Quote 

(≥ 14 %) und Leverage Ratio (≥ 5 %) ist ein bevorzugtes Risikogewicht 

von 30 % vorgesehen. Banken, die regulatorische Mindestquoten nicht ein-

halten, sind Grade C zuzuordnen. Sofern lediglich Pufferanforderungen nicht 

voll erfüllt werden, ist ggf. eine Einstufung in Grade B möglich. 

Bei Unternehmensforderungen ist zu prüfen, ob eine Einstufung als „Invest-

ment Grade“ möglich ist. Wie bei Bankforderungen entfällt der Rückgriff auf 

das Sitzlandrating. 

 

Risikopositionen gegenüber Banken 

Bei Verwendung externer Ratings: 

Externes  

Rating 

AAA  

bis AA- 
A+ bis A- 

BBB+  

bis BBB- 

BB+  

bis B- 
Unter B- 

Nicht  

beurteilt 

Risikogewicht 20 % 30 % 50 % 100 % 150 % 
siehe  

SCRA Kurzfristige 

Forderungen 
20 % 20 % 20 % 50 % 150 % 

Nicht beurteilt oder Verwendung externer Ratings nicht zulässig: 

Standardised Credit Risk Assessment 

Approach (SCRA) 
Grade A Grade B Grade C 

Risikogewicht 30 %6/40 % 75 % 150 % 

Kurzfristige Forderungen 20 % 50 % 150 % 

Tabelle 2: Überblick KSA-Risikogewichte für Forderungen an Banken 

Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen 

Risikogewichte für Schuldverschreibungen mit Bonitätsbeurteilung: 

Emissionsrating AAA bis AA- A+ bis BBB- BB+ bis B- Unter B- 

Risikogewicht 10 % 20 % 50 % 100 % 

Schuldverschreibungen ohne Bonitätsbeurteilung: 

Risikogewicht 

Emittent 
20 % 30 % 40 % 50 % 75 % 100 % 150 % 

Risikogewicht 10 % 15 % 20 % 25 % 35 % 50 % 100 % 

Tabelle 3: Überblick KSA-Risikogewichte für gedeckte Schuldverschreibungen 

  

                                                

 

6 30 % Risikogewicht bei CET1-Quote ≥ 14 % und Leverage Ratio ≥ 5 %, sofern 
alle anderen Grade-A-Kriterien erfüllt sind. 

Rückgriff auf Sitzlandrating  
entfällt 



White Paper No. 80 

Die Welt nach Basel III 

06 

Risikopositionen gegenüber Unternehmen (allgemein) 

Bei Verwendung externer Ratings: 

Rating  

Kreditnehmer 

AAA  

bis AA- 
A+ bis A- 

BBB+  

bis BBB- 

BB+  

bis B- 
Unter B- 

Nicht 

beurteilt 

Risikogewicht 20 % 50 % 75 % 100 % 150 % 
100 %  

(85 % für KMU) 

Verwendung externer Ratings nicht zulässig: 

SCRA Grade Investment Grade Andere 

Risikogewicht 65 % 100 % 

KMU 85 % 

Tabelle 4: Überblick KSA-Risikogewichte für Forderungen an Unternehmen 

Analog zur Differenzierung im IRB-Ansatz sieht der Basler Ausschuss zu-

künftig auch im Standardansatz ist eine risikoorientierte Kapitalunterlegung 

von Spezialfinanzierungen vor. Insgesamt sind drei Unterklassen für Spezi-

alfinanzierungen vorgesehen. Spezialfinanzierungen, bei denen Immobilien 

im Vordergrund stehen, werden der Forderungsklasse Real Estate zugeord-

net.  

Risikopositionen aus Projektfinanzierung, Objektfinanzierung und Rohstofffinanzierung 

Risikopositionen  

(ausgenommen Immobilien) 
Projektfinanzierung Objekt- und Rohstofffinanzierung 

Emissionsrating verfügbar siehe Unternehmen (allgemein) 

Rating nicht verfügbar oder  

unzulässig 

130 % voroperative Phase 

100 % operative Phase 

80 % operative Phase  

(hohe Qualität) 

100 % 

Tabelle 5: Überblick KSA-Risikogewichte für Projekt-, Objekt- und Rohstofffinanzierung 

Mengengeschäft  

Art des Mengengeschäfts Regulatory Retail Transactors Other Retail 

Risikogewicht 75 % 45 % 100 % 

Tabelle 6:Überblick KSA-Risikogewichte für Positionen des Mengengeschäfts 

Für sogenannte „Transactors“ (regelmäßige Begleichung der Forderung, z.B. 

Kreditkarten mit vollem monatlichem Saldenausgleich) wird mit 45 % ein 

niedrigeres Risikogewicht im Standardansatz neu eingeführt. 

  

Spezialfinanzierungen im  
Standardansatz 

„Transactors“ als neue Unter-
klasse im Mengengeschäft 
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 Risikopositionen gegenüber Immobilien 

 Wohnimmobilien 

Art der  

Rückzahlung 
LTV ≤ 50% 

50% < LTV  

≤ 60% 

60% < LTV  

≤ 80% 

80% < LTV  

≤ 90% 

90% < LTV  

≤ 100% 
LTV > 100% 

Rückzahlung 

nicht abhängig 

von Cashflows 

aus Immobilie 

20 % 25 % 30 % 40 % 50 % 70 % 

Rückzahlung 

abhängig von 

Cashflows aus 

Immobilie 

30 % 35 % 45 % 60 % 75 % 105 % 

 Gewerbeimmobilien 

 Art der Rückzahlung LTV ≤ 60% 
60% < LTV  

≤ 80% 
LTV > 80% 

Rückzahlung nicht abhängig von 

Cashflows aus Immobilie 
Min (60 %, RWSchuldner) RWSchuldner 

Rückzahlung abhängig von Cash-

flows aus Immobilie 
70 % 90 % 110 % 

 Land Acquisition, Development and Construction (ADC) 

Residential ADC loan  100 %7 

Loan to company / SPV 150 % 

Tabelle 7: Überblick KSA-Risikogewichte für Positionen, die durch Immobilien besichert sind 

Eine grundlegende Überarbeitung soll die Unterlegung von Immobilienfinan-

zierungen („Real Estate“) erfahren. Das Risikogewicht soll sich zukünftig am 

Verhältnis von Forderungsvolumen und Wert der Immobilie („Loan to Value, 

LTV) orientieren.  

Sofern die Immobilie selbst den Cashflow für die Bedienung des Darlehns 

erwirtschaften muss, kommen höhere Risikogewichte zur Anwendung. Bau-

trägergeschäfte (ADC) erfordern eine nochmals höhere Kapitelunterlegung, 

sofern nicht bestimmte Anforderungen erfüllt sind. 

Bei der Ermittlung der LTV-Ratio wird auf den Marktwert der Immobilie 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses („at origination“) abgestellt. Damit 

soll verhindert werden, dass zwischenzeitliche Preissteigerungen am Im-

mobilienmarkt zu Finanzierungsblasen führen. In der Praxis bedeutet dies, 

dass neben dem für die Risikobeurteilung maßgeblichen aktuellen Markt-

wert auch der historische Wert zur Berechnung verfügbar sein muss. Eine 

Neubewertung der Immobilie für die Zwecke der Eigenmittelunterlegung ist 

nur bei einer wertsteigernden Investition in die Immobilie möglich. Ver-

pflichtend ist eine Neubewertung indes, wenn der aktuelle Marktwert unter 

dem historischen Wert liegen sollte. 

Alternativ zur Risikogewichtung von Immobilienfinanzierungen anhand der 

LTV-Quote soll das Realkreditsplitting unter bestimmten Bedingungen wei-

terhin zulässig sein (Wahlrecht für die jeweilige Jurisdiktion). Danach kann 

bei Wohnimmobilien ein Forderungsanteil bis zur Höhe von 55% des Immo-

bilienwerts ein Risikogewicht von 20% (60% bei Gewerbeimmobilien) erhal-

ten. Für die Restforderung kommt das Risikogewicht des Schuldners zum 

                                                

 

7 Reduziertes Risikogewicht, sofern allg. Anforderungen an rechtliche Durchsetzbar-
keit, Grundpfandrecht, Bewertung etc. erfüllt und das Risiko durch Verträge mit 
zukünftigen Käufern/Mietern oder angemessene EK-Beteiligung reduziert wird. 

Historische Marktwerte als  
Grundlage der LTV-Berechnung 

Realkreditsplitting bleibt als 
Option erhalten 
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Tragen. Hierbei ist allerdings derzeit unklar, ob das Realkreditsplitting  

– sofern in einer Jurisdiktion zulässig – parallel zur allgemeinen LTV-Be-

rechnungslogik anwendbar ist oder als einzige zulässige Methode zur Risiko-

gewichtsableitung zu sehen ist.  

Das Mengengeschäft ist als „Other Retail“ zu behandeln, wenn zwar der 

Kreditnehmer die Kriterien für das Mengengeschäft erfüllt, das Produkt oder 

die Geschäftsbeziehung jedoch nicht (Gesamtforderungsvolumen des Kre-

ditnehmers > 1 Mio. Euro oder mangelnde Granularität des Portfolios). 

In den Forderungsklassen Retail und Residential Real Estate (Wohnimmobi-

lien) erhöht sich das Risikogewicht, falls Währungsinkongruenzen vorliegen 

(die wesentlichen Einnahmen erfolgen in einer anderen Währung als die Fi-

nanzierung). Der Multiplikator beträgt 1,5, wobei eine Obergrenze von 

150 % für das resultierende Risikogewicht gilt.  

Neben den Änderungen bei den Forderungsklassen ergeben sich auch An-

passungen bei den Kreditkonversionsfaktoren. Hier ist besonders herauszu-

heben, dass auch jederzeit und unbedingt kündbare Kreditlinien keine Null-

anrechnung mehr erhalten. Die Mindestanrechnung für nicht in Anspruch 

genommene Kreditzusagen liegt zukünftig bei 10 %. 

Kreditrisikominderungstechniken 

Die Regelungen zu den Kreditrisikominderungstechniken (reduzierte Kapi-

talunterlegung, falls Sicherheiten das Verlustrisiko reduzieren) bleiben im 

Wesentlichen unverändert. Da externe Ratings nur noch berücksichtigt wer-

den können, wenn dies nach nationalem Recht zulässig ist, werden die Re-

gelungen zu den Kreditrisikominderungstechniken hieran angepasst. Dem-

entsprechend können im einfachen Ansatz (Austausch des Risikogewichts) 

weniger Sicherheiten anerkannt werden. Dies bedeutet, dass neben Staaten 

nur noch Banken mit „Grade A“-Klassifizierung und Unternehmen, die „In-

vestment Grade“ sind, als Sicherheitengeber anerkannt werden. Hinzu kom-

men ggf. verpfändete Verbriefungen mit einem Risikogewicht von weniger 

als 100 %. 

Wie bereits ausgeführt, wird die Berücksichtigung von Immobiliensicherhei-

ten im Kreditrisikostandardansatz zukünftig komplexer, da der Beleihungs-

wert durch den LTV eine größere Rolle spielt. Zudem werden die Forde-

rungsklassen, die durch Immobilien besichert sind, stärker ausdifferenziert. 

Im umfassenden Ansatz („Comprehensive Approach“), in welchem das un-

terlegungspflichtige Exposure um den anerkennungsfähigen Marktwert von 

(Finanz-)Sicherheiten reduziert wird, wurde eine größere Differenzierung 

der Laufzeitbänder für die Ermittlung der Haircuts vorgenommen: Statt bis-

her drei Bändern (≤ 1 Jahr, 1–5 Jahre und > 5 Jahre) wird es zukünftig fünf 

Laufzeitbänder geben. Das mittlere Band wird in 1–3 Jahre sowie 3–5 Jahre 

geteilt und am „langen Ende“ wird das neue Laufzeitband „> 10 Jahre“ er-

gänzt. Dies betrifft jedoch nur Wertpapiere, die nicht von Sovereigns emit-

tiert wurden oder die Verbriefungen sind. Die Haircuts für das Band „1–3 

Jahre“ fallen günstiger aus, die Haircuts für Restlaufzeiten „>10 Jahre“ sind 

höher als für die bisherige Laufzeit über fünf Jahren. 

Im IRBA bleiben die Regeln ebenfalls grundsätzlich unverändert, jedoch 

werden – insbesondere für den Fall intern geschätzter LGDs – die Rechen-

parameter angepasst, sodass bei gleicher Besicherung tendenziell höhere 

Kapitalanforderungen möglich sind.  

Anrechenbare Sicherheiten wer-
den durch die Verschärfung der 
Regelungen für externe Ratings 
reduziert  

Laufzeitbänder für Haircuts  
werden im umfassenden Ansatz 
erweitert  
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Unterlegung operationeller Risiken 

Bei der Berechnung der Kapitalanforderungen für das operationelle Risiko 

dürfen Institute zukünftig nur noch auf einen Standardansatz zurückgreifen, 

der „ambitionierte Messansatz“ (advanced measurement approach, AMA) 

fällt somit, wie im Rahmen der Konsultation vorgeschlagen, weg. 

Die Mindesteigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken (minimum 

operational risk capital, ORC) ergeben sich zukünftig aus den Komponenten 

Business Indicator Component (BIC) und Internal Loss Multiplier (ILM): 

ILMBICORC   

Die Größe BIC wiederum setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen:  

dem Business Indicator (BI) und dem von der Größe des BI abhängigen  

Koeffizienten α. Der BI ist die Summe aus drei Ertragsbestandteilen:  

1. Zinsen, Leasing und Dividenden (interest, leases and dividend  

component, ILDC).  

2. Dienstleistungen (services component, SC) 

3. Finanzergebnis (financial component, FC) 

Während nach geltendem Recht die Nettoertragsgröße als 3-Jahres-Durch-

schnitt zu bestimmen ist, soll zukünftig der 3-Jahres-Durchschnitt der ein-

zelnen Ertragskomponenten einfließen. Da zudem regelmäßig mit Absolut-

beträgen von Differenzen oder dem Größeren von Aufwand und Ertrag ge-

rechnet wird, wirken sich negative Ergebnisse nicht mehr günstig auf die 

Kapitalanforderungen aus. Der Koeffizient α soll 12 % für den anteiligen BI 

bis 1 Mrd. Euro, 15 % für den 1 Mrd. Euro übersteigenden Teil und 18 % für 

Geschäftserträge über 30 Mrd. Euro betragen.  

Banken, deren BI unter 1 Mrd. Euro liegt, müssen den Internal Loss Multi-

plier nicht ermitteln. ILM ist in diesem Fall gleich eins.8 Für die übrigen  

Institute gilt: 

 























8.0

11exp
BIC

LC
LnILM  

LC bezeichnet an dieser Stelle die Loss Component, welche das 15-Fache 

der durchschnittlichen Verluste der letzten zehn Jahre aus operationellen Ri-

siken beträgt. Der Multiplikator ist gleich eins, wenn LC = BIC.  

                                                

 

8  Nach nationalem Ermessen kann dies für alle Institute einer Jurisdiktion festgelegt 
werden. 

Die Verwendung des internen  
Ansatzes (AMA) entfällt  
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Grafik 1: Verlauf Internal Loss Multiplier 

Die Grafik zeigt den Verlauf des ILM in Abhängigkeit von den historischen 

Verlusten bei konstantem Business Indicator.9 Es zeigt sich, dass zusätzli-

che Verluste aus operationellen Risiken bei Instituten, die in der Vergangen-

heit nur geringe Schäden hatten, zu größeren Ausschlägen führen können, 

da die Sensitivität umso größer ist, je kleiner die Quote aus LC und BIC ist. 

Da sich die Loss Component aus den durchschnittlichen Verlusten von zehn 

Jahren ergibt, haben einzelne Schadensfälle indes in der Regel nur be-

grenzte Auswirkungen. Andererseits wirken sich historische Schadensfälle 

über einen Zeitraum von zehn Jahren aus. Banken können allerdings bean-

tragen, Schadensfälle unberücksichtigt zu lassen, wenn sie für das Risi-

koprofil nicht länger relevant sind. Die jährlichen Verlustdaten sollen offen-

gelegt werden. 

Sofern die Datenreihe der historischen Verluste weniger als zehn Jahre be-

trägt, darf auch auf eine mindestens fünf Jahre umfassende Datenreihe zu-

rückgegriffen werden. Falls auch dies nicht möglich ist, wird ILM gleich eins 

gesetzt. Die Aufsicht kann die Verwendung einer kürzeren Zeitreihe verlan-

gen, wenn der Verlustmultiplikator > 1 ist und die Verluste repräsentativ er-

scheinen. 

Insgesamt erhält die institutsinterne Verlusthistorie eine sehr viel größere 

Bedeutung. Die Prozesse zur Erfassung der Schadensfälle aus operationel-

len Risiken sollten somit überprüft und ggf. angepasst werden, zumal der 

Basler Ausschuss explizit „high-quality loss data“ fordert. 

  

                                                

 

9 Die BIC wurde zur besseren Vergleichbarkeit konstant auf 100 gesetzt. 
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Standardansatz für Credit Valuation Adjustments 

Künftig erfolgt die Bestimmung der Kapitalanforderungen für Credit Valua-

tion Adjustments (CVA) grundsätzlich entweder nach dem Basisansatz oder 

dem Standardansatz. Eine Ausnahmeregelung findet jedoch für jene Insti-

tute Anwendung, deren Derivatevolumen (Nominalbeträge) 100 Mrd. Euro 

nicht übersteigt. Diesen Instituten ist es gestattet, die Kapitalunterlegung 

nach den Regelungen des Kontrahentenausfallrisikos (Counterparty Credit 

Risk) zu bestimmen.10 

Der interne Modellansatz, der nach BCBS #325 noch vorgesehen war, aber 

vom Basler Komitee 2016 fallen gelassen wurde, ist wie erwartet im finalen 

Rahmenwerk nicht mehr enthalten. 

CVA-Basisansatz 

Der Basisansatz kann in einer vollen und einer reduzierten Form angewen-

det werden. In Vollanwendung erlaubt er die Berücksichtigung von Hedging-

effekten und richtet sich somit an Institute, die Hedgingmaßnahmen einset-

zen. Der reduzierte Ansatz richtet sich an kleinere Institute und erlaubt 

keine Berücksichtigung von Hedgingmaßnahmen.  

Die Risikogewichte, die über den Weg einer aufsichtlichen Formel in die Be-

stimmung der Kapitalanforderung nach dem Basisansatz eingehen, variieren 

nach Rating und Branche und werden in nachstehender Tabelle 8 zusam-

mengefasst: 

Sector of counterparty 

Credit quality or counterparty 

Investment  

Grade 

High yield/ 

Not rated 

Sovereigns including central banks, 

multilateral development banks 

0,5 % 3,0 % 

Local government, government-

backed non financials, education 

and public administration 

1,0 % 4,0 % 

Financials including government-

backed financials 

5,0 % 12,0 % 

Basis materials, energy, industrials, 

agriculture, manufacturing, mining 

and quarrying 

3,0 % 7,0 % 

Consumer goods and services, 

transportation and storage,  

administrative and support service 

activities 

3,0 % 8,5 % 

Technology,  

telecommunications 

2,0 % 5,5 % 

Health care, utilities, professional 

and technical activities 

1,5 % 5,0 % 

Other sectors 5,0 % 12,0 % 

Tabelle 8: Risikogewichte Basisansatz 

                                                

 

10 Die Regelungen zum Kontrahentenausfallrisiko wurden vom Basler Ausschuss be-
reits 2014 überarbeitet und sind daher nicht im Regulierungspaket aus Dezember 
2017 enthalten. 

Zwei Ansätze zur Bestimmung  
des CVA  

Basisansatz je nach Form sowohl 
für kleine als auch große Institute 
anwendbar 
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CVA-Standardansatz 

Die Anwendung des Standardansatzes für CVA-Risiken unterliegt künftig 

(als einziger der Standardansätze) einer vorherigen Zulassung durch die zu-

ständige Aufsichtsbehörde. Inhaltlich orientiert sich der Standardansatz für 

das CVA-Risiko weitgehend am Standardansatz aus dem FRTB, weicht aber 

in einigen Bereichen von diesem ab. So werden beispielsweise weniger Risi-

kofaktoren berücksichtigt. Für ein ausreichendes Maß an Konservativität 

wird auf das Ergebnis ein Multiplikator von 1,25 angewendet.11  

Die Kapitalanforderung aus dem Standardansatz ergibt sich zusammenge-

fasst aus der Aggregation der Kapitalanforderungen für das Delta- und 

Vegarisiko über alle Risikotypen und Buckets. Hierzu sind in einem ersten 

Schritt die Sensitivitäten zu jedem Risikofaktor zu berechnen. 

Eingeschränkte Verwendung interner Modelle und Input-Floors 

Ein zentrales Ziel der Überarbeitung der Eigenmittelanforderungen war die 

Verbesserung der Vergleichbarkeit der Kapitalunterlegung in Säule 1. Neben 

der stärkeren Risikosensitivität der neuen Standardansätze soll dies auch 

durch eine Überarbeitung der internen Ansätze erfolgen. 

Zukünftig entfällt für Forderungen an Banken und (mittel-)große Unterneh-

men mit einem konsolidierten Jahresumsatz von mehr als 500 Mio. Euro die 

Möglichkeit, den fortgeschrittenen IRBA anzuwenden. Aktienpositionen, die 

im Anlagebuch gehalten werden, müssen sogar in jedem Fall nach dem KSA 

unterlegt werden.  

Insgesamt stellen sich die zukünftig möglichen Ansätze wie folgt dar (bei 

nicht genannten Forderungensklassen sind keine Änderungen vorgesehen): 

Portfolio/Exposure 

Basel II/CRR:  

Derzeit verfügbare  

Ansätze 

Basel III:  

Zukünftig verfügbare  

Ansätze 

Große und mittelgroße  

Unternehmen (konsolidier-

ter Umsatz > 500 Mio. Euro) 

Fortgeschrittener IRBA, 

Basis-IRBA, KSA 

Basis-IRBA,  

KSA 

Banken und andere  

Finanzinstitute 

Fortgeschrittener IRBA, 

Basis-IRBA, KSA 

Basis-IRBA,  

KSA 

Aktien Verschiedene IRB-Ansätze, 

KSA 

KSA 

Spezialfinanzierungen Fortgeschrittener IRBA, 

Basis-IRBA,  

Slotting-Ansatz, KSA 

Fortgeschrittener IRBA, 

Basis-IRBA,  

Slotting-Ansatz, KSA 

Tabelle 9: Überarbeiteter Anwendungsbereich der IRB-Ansätze 

Für die Forderungsklasse Corporates wird im IRB-Basisansatz der regulato-

rische LGD für nicht-nachrangige Forderungen von 45% auf 40% gesenkt. 

Zudem werden für viele Sicherheitenarten Haircuts auf den Marktwert ein-

geführt. Im Gegenzug entfällt die bisherige Mindestbesicherungsquote.  

                                                

 

11 Im Rahmen der Konsultation wurde der Multiplikator noch mit 1,5 angesetzt. Vgl. 
BCBS #325. https://www.bis.org/bcbs/publ/d325.pdf. 

Standardansatz muss durch  
Aufsicht genehmigt werden  

Eigenkapitalanforderungen kön-
nen nur noch für einzelne Forde-
rungsklassen durch interne Ver-
fahren bestimmt werden 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d325.pdf
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Innerhalb des IRBA werden Input-Floors eingeführt bzw. überarbeitet. Dies 

bedeutet, dass intern geschätzte Rechenparameter bestimmte Mindestwerte 

annehmen müssen. Die Mindest-PD steigt beispielsweise von aktuell 0,03 % 

auf 0,05 % bzw. sogar 0,10 % für bestimmte revolvierende Retail-Ge-

schäfte. 

Der Kreditkonversionsfaktor zur Ermittlung des EAD wird an den Standard-

ansatz gekoppelt und muss mindestens halb so groß sein wie der korres-

pondierende Wert im KSA. Es ergibt sich folgende Tabelle 10 für die Input-

Floors: 

Forderungs-

klasse 

Ausfallwahr-

scheinlich-

keit (PD) 

Loss Given Default        

unbesichert besichert 

Unternehmen 0,05 % 25 % Abhängig von der Sicherheit: 

 Finanzsicherheiten: 0 % 

 Receivables: 10 % 

 Immobilien: 10 % 

 Sonst. physische Sicherheiten: 15 % 

Tabelle 10: Input-Floors im IRB-Ansatz für Unternehmen 

 

Forderungs-

klasse im Men-

gengeschäft 

Ausfallwahr-

scheinlich-

keit (PD) 

Loss Given Default 

unbesichert besichert 

Immobilien 0,05 % N/A 5 % 

QRRE Transactors 0,05 % 50 % N/A 

QRRE Revolvers 0,10 % 50 % N/A 

Sonstiges Retail 0,05 % 30 % Abhängig von der Sicherheit: 

 Finanzsicherheiten: 0 % 

 Receivables: 10 % 

 Immobilien: 10 % 

 Sonst. physische Sicherheiten: 15 % 

Tabelle 11: Input-Floors im IRB-Ansatz für das Mengengeschäft 

Bei qualifizierenden revolvierenden Retail-Exposures (QRRE) wird zwischen 

Transactors (regelmäßige Begleichung der Forderung, z.B. Kreditkarten mit 

vollem monatlichem Saldenausgleich) und (sonstigen) QRRE-Revolvers un-

terschieden. 

Ferner entfällt für alle Forderungsklassen der Multiplikator von 1,06, der 

nach geltendem Recht auf alle nach den IRB-Ansätzen ermittelten RWA an-

zuwenden ist. Diese Änderung wirkt sich günstig auf die Kapitalanforderun-

gen aus, die entsprechend sinken. 

  

Kopplung des Kreditkonversions-
faktors an den Standardansatz 
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Aggregierter Output-Floor 

Um die angestrebte Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen in Säule 1 zu 

erreichen, wird die Verwendung interner Rechenmethoden nicht nur auf be-

stimmte Bereiche eingeschränkt. Allen Banken, die interne Verfahren an-

wenden, wird zudem auferlegt, die korrespondierenden Kapitalanforderun-

gen nach dem jeweiligen Standardansatz zu ermitteln. 

Die Kapitalanforderungen nach Standardansatz sind zudem im Rahmen der 

Offenlegungspflichten der Säule 3 zu veröffentlichen. 

Darüber hinaus wird aber auch die Gesamtkapitalunterlegung über einen 

Output-Floor an die Standardansätze gekoppelt. Die risikogewichteten Ak-

tiva (RWA) bei Nutzung interner Modelle können daher zukünftig einen be-

stimmten Prozentsatz der sich nach den Standardansätzen ergebenden Ka-

pitalanforderungen nicht unterschreiten. Nach einer mehrjährigen Über-

gangsphase wird dieser Output-Floor bei 72,5 % liegen. Die maximale 

Ersparnis durch interne Modelle wird somit auf 27,5% der Kapitalanforde-

rungen nach Standardansatz beschränkt. Die Höhe des Floors war Gegen-

stand intensiver Diskussionen im Basler Ausschuss, da sich die Gesamtkapi-

talanforderungen – insbesondere bei Instituten mit umfassender Nutzung 

interner Verfahren – durch den Floor signifikant erhöhen können. Durch die 

Übergangsfrist, welche sich bis 2027 erstreckt, sollen die betroffenen Insti-

tute ausreichend Zeit erhalten, die Kapitalbasis bzw. die Portfolios an die 

neuen Rahmenbedingungen anzupassen. 

Der Floor wird dabei als aggregierte Untergrenze bezogen auf sämtliche 

nach Standardansatz ermittelte RWA eingeführt. So fließen beispielsweise 

auch die RWA für operationelle Risiken in die Vergleichsgrundlage ein, ob-

wohl für diese Risikoart keine interne Modellierung mehr zulässig ist. Eine 

verursachungsgerechte Zuordnung von Kapitaleffekten wird dadurch zu-

künftig bei den Instituten erschwert, bei denen der Output-Floor greift. 

Die im Konsultationspapier aufgeworfene Frage zur Behandlung von Wert-

berichtigungen wird im finalen Regelwerk nicht mehr adressiert. Der Aus-

schuss hat bereits in der Konsultation auf die hohe Komplexität einer Kor-

rektur der unterschiedlichen Berücksichtigung (Anpassung des Exposures 

im KSA vs. Wertberichtigungsvergleich im IRBA) hingewiesen. Möglicher-

weise ist dies der Grund für die fehlende Regelung. Ggf. wird dieses Thema 

im Rahmen der europäischen Umsetzung noch einmal aufgegriffen. 

Leverage Ratio 

Mit Blick auf ihre Funktion als Korrektiv zu den risikosensitiven Eigenmittel-

anforderungen ist die Finalisierung der Leverage Ratio folgerichtig ebenfalls 

im Reformpaket enthalten. Die wesentliche Neuerung ist hierbei die Einfüh-

rung eines Add-Ons für global systemrelevante Banken. Dieser soll jeweils 

die Hälfte des im Rahmen der regulatorischen Mindestquote einzuhaltenden 

G-SIB-Kapitalpuffers betragen. Je größer also das Risiko aus der Systemre-

levanz des Instituts beurteilt wird, desto höher fällt grundsätzlich auch die 

einzuhaltenden risikoneutrale Leverage Ratio aus. 

Ergänzend zu diesem Kapitalaufschlag für große Institute hat der Basler 

Ausschuss auch Modifikationen bei der Berechnung des Exposures vorge-

nommen. Hiermit wird eine Angleichung an die neuen Standardansätze zur 

RWA-Ermittlung angestrebt. 

Ermittlung der RWA nach  
Standardansatz auch bei  
Anwendung interner Verfahren 

Eigenkapitalersparnis durch  
interne Modelle wird auf 27,5 % 
beschränkt 

Berechnung des Floors über alle 
Risikoarten in aggregierter Form  

Einführung eines Add-Ons für  
G-SIBs  
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Forderungen an Zentralregierungen und Zentralbanken 

Die derzeitige Behandlung von Forderungen an Staaten und Zentralbanken 

(„Forderungsklasse Sovereigns“) ist seit längerem Gegenstand kontrovers 

geführter Diskussionen. Grundsätzlich sind sich die meisten Marktteilneh-

mer einig, dass die unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Ausfallrisiken 

darstellen. Die weitgehende Gleichbehandlung – losgelöst vom tatsächlichen 

Risiko – ist daher sachlich nicht zwingend gerechtfertigt. 

Änderungen am bestehenden Regelwerk müssen indes auch die Zustim-

mung derjenigen Staaten finden, die von den geltenden Bestimmungen pro-

fitieren und zukünftig entsprechend schlechtere Zinskonditionen oder einen 

erschwerten Marktzugang befürchten müssen. Die Veröffentlichung des 

Basler Ausschusses vom 7. Dezember 201712 wird daher lediglich als Dis-

kussionspapier bezeichnet und hat insoweit noch keinen Konsultationscha-

rakter. 

Die Überarbeitungsvorschläge setzen bereits bei der Forderungsklassendefi-

nition an. Der Ausschuss schlägt Konkretisierungen für die Definition der 

Kategorie Zentralregierung sowie die Einführung der Kategorie „andere 

staatliche Einheiten“ vor. Zu den „anderen staatlichen Einheiten“ sollen sub-

nationale Regierungen sowie Public Sector Entities („PSE“) gehören. Dar-

über hinaus wird eine Differenzierung zwischen Forderungen an Staaten in 

nationaler Währung und Fremdwährung vorgeschlagen.  

Die Kapitalunterlegung könnte zukünftig auf Basis von differenzierten Risi-

kogewichten im Standardansatz erfolgen. Der IRB-Ansatz würde für  

Sovereigns entsprechend entfallen. Die Höhe der Risikogewichte wird im 

Diskussionspapier in Bandbreiten angegeben (vgl. Tabelle 72). 

Externes Rating  

oder 

OECD CRC 

AAA bis 

AA- 

BBB+ bis 

BBB- 

Unter BBB-  

und nicht beurteilt 

0-2 3 
4–7 und nicht  

klassifiziert 

Zentralbanken 0 % 

Zentralregierungen 

(nationale Währung) 

[0–3] % [4–6] % [7–9]% 

Zentralregierungen 

(Fremdwährung) 

10 % 50 % 100 % 

Andere staatliche  

Einheiten 

25 % 50 % 100 % 

Tabelle 72: Vorschlag für Risikogewichte für Forderungen an Staaten im KSA 

Der Ausschuss betont, dass auch andere Ansätze zur Behandlung von For-

derungen an Staaten denkbar wären, beispielsweise eine granularere Ge-

wichtungstabelle, eine weitere Differenzierung für Forderungen an andere 

staatliche Einheiten oder aber auch ein einziges Risikogewicht. Außerdem 

empfiehlt der Ausschuss, zur Reduktion der Abhängigkeit von externen Ra-

tings die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Staates im Rahmen einer 

Due Diligence sowie dessen Beurteilung anhand makroökonomischer und 

fiskalpolitischer Indikatoren einzuführen.  

                                                

 

12  Vgl. https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.pdf. 

Diskussionspapier für die  
Behandlung von „Sovereigns“  

Überarbeitung der Forderungs-
klassendefinition  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d425.pdf
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Mit Blick auf die Konzentrationsrisiken schlägt der Ausschuss vor, Forderun-

gen an Staaten weiterhin aus dem Large Exposure Regime auszunehmen. 

Allerdings könnten Add-ons auf das Risikogewicht eingeführt werden. Für 

die Ermittlung der Aufschläge werden vom Ausschuss unterschiedliche Vari-

anten zur Diskussion gestellt, die jeweils das Forderungsvolumen ins Ver-

hältnis zum CET1-Kapital setzen. 

Umsetzungsfristen und offene Punkte 

Das Reformpaket soll einheitlich zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. In Be-

zug auf den Output-Floor ist gleichwohl ein Übergangszeitraum bis 2027 

vorgesehen. 

Themenbereich Umsetzungsdatum 

Revision des Kreditrisikostandard- 

ansatzes 

 1. Januar 2022 

Revision des IRB-Rahmenwerks  1. Januar 2022 

Revision des CVA-Rahmenwerks  1. Januar 2022 

Revision der Unterlegung operationeller 

Risiken 

 1. Januar 2022 

Leverage Ratio  Bestehende Exposure-Definition:  
1. Januar 2018 

 Überarbeitete Exposure- 
Definition: 1. Januar 2022 

 G-SIB Puffer: 1. Januar 2022 

Output-Floor  1. Januar 2022: 50 % 
 1. Januar 2023: 55 % 
 1. Januar 2024: 60 % 
 1. Januar 2025: 65 % 
 1. Januar 2026: 70 % 
 1. Januar 2027: 72,5 % 

Tabelle 83: Umsetzungsdaten/Übergangsfristen 

Das einheitliche Inkrafttreten bezieht sich dabei ausdrücklich auch auf den 

bereits 2016 finalisierten Standardansatz für Marktpreisrisiken („FRTB“). 

Nicht eingegangen wird hingegen auf den neuen Standardansatz für das 

Gegenparteiausfallrisiko, der analog zum FRTB bereits in die neue CRR II 

aufgenommen werden soll. Inwieweit die CRR II – auch im Hinblick auf die 

Übergangsfristen – ggf. noch angepasst wird, bleibt insoweit abzuwarten. 

Der EU-Ministerrat (ECOFIN) hat im Mai 2018 seinen gemeinsamen Stand-

punkt zur CRR II bekannt gegeben. Demnach die Implementierung von 

FRTB in zwei Schritten erfolgen: Während zunächst, voraussichtlich im Zuge 

des Inkrafttretens der CRR II, Meldeanforderungen nach FRTB bestehen, 

werden die Kapitalanforderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt bin-

dend. Die EU-Kommission und das EU-Parlament müssen diesem Vorschlag 

noch zustimmen. 

  

Berücksichtigung von Konzentra- 
tionsrisiken durch Add-Ons  
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Strategische Implikationen 

Auch wenn die neuen Vorschriften im Vergleich zu den zwischenzeitlich dis-

kutierten Konsultationspapieren etwas entschärft wurden, dürften die Neue-

rungen mit verschiedenen strategischen Implikationen verbunden sein. Es 

erscheint daher sinnvoll, die Analyse der neuen Vorschriften frühzeitig anzu-

gehen. 

Im Mittelpunkt der Betrachtungen sollte die Frage stehen, inwieweit sich 

das neue Regelwerk auf die Höhe der Kapitalanforderungen auswirkt. Die 

hierzu durchgeführten Auswirkungsstudien weisen dabei regelmäßig auf 

Mehrbelastungen hin. Bei einzelnen Häusern sind sogar RWA-Steigerungen 

von mehr als 20% ermittelt worden. Das konkrete Ausmaß hängt allerdings 

stark von institutsindividuellen Faktoren wie dem Geschäftsmodell bzw. der 

Kundenstruktur ab. Daher kann der zusätzliche Kapitalbedarf nicht pauschal 

abgeleitet werden, sondern nur auf Grundlage individueller Auswirkungs-

analysen. Je früher hiermit begonnen wird, desto weniger Zeitdruck besteht 

für die Institute bei der Beschaffung des möglicherweise erforderlichen zu-

sätzlichen Kapitals, was sich wiederum positiv auf die Kapitalkosten auswir-

ken dürfte. 

Eng hiermit verbunden ist die Fragestellung nach Möglichkeiten zur sinnvol-

len Nachjustierung des Geschäftsmodells. Auch solche Überlegungen sollten 

frühzeitig begonnen werden, da sich strukturelle Veränderungen beispiels-

weise des Kreditportfolios nicht kurzfristig erzielen lassen und auch viele der 

heute bereits vergebenen Kredite eine Laufzeit über das voraussichtliche In-

krafttreten der neuen Vorschriften hinaus aufweisen. 

Diese Analysen betreffen auch und vor allem Banken mit internen Modellen. 

Mit Blick auf den vorgesehenen Output-Floor von final 72,5 % können sie 

ihre zukünftigen Kapitalanforderungen nur abschätzen, wenn sie auch alle 

Standardansätze auf ihr Portfolio einbeziehen. Hierbei müssen sie zudem 

die Konsequenzen aus der teilweisen Abschaffung der internen Modelle be-

rücksichtigen. Schließlich stellt sich aus Sicht von IRBA-Banken die Frage, 

inwieweit Weiterentwicklungen der internen Modelle noch lohnenswert sind. 

Der Output-Floor hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die interne Kapi-

talsteuerung: Änderungen bei den RWA bei einer einzelnen Risikoart bzw. 

Forderungsklasse führen nicht zwingend zu gleichen Änderungen im Ge-

samtkapitalbedarf. Dies erschwert die Kapitalbedarfsplanung und auch die 

verursachungsgerechte Zuordnung der (Netto-)Auswirkungen auf das Ge-

samtkapital. Gleichermaßen wird ein risikogerechtes Pricing von Transaktio-

nen erschwert. Hier wird somit unter Umständen eine Anpassung der Ge-

samtbanksteuerung erforderlich. 

Banken, die aktuell die erstmalige Einführung des IRBA erwägen, erhalten 

indes Planungssicherheit, wenngleich die Umsetzung der neuen Regelungen 

in europäisches Recht wohl erst mit einer CRR III erfolgen wird. Erste Ent-

würfe hierzu werden möglicherweise noch einige Zeit auf sich warten las-

sen, da die Finalisierung der CRR II bzw. CRD V Priorität genießt.  

Änderung der Gesamtkapital- 
anforderungen  

Verursachungsgerechte Zuord-
nung des regulatorischen Kapitals 
wird durch Output-Floor erschwert  
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